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Norm

ABGB §825;

AVG §8;

BauO Wr §129 Abs2;

BauO Wr §135 Abs1;

BauO Wr §135 Abs3;

BauRallg;

B-VG Art94;

JN §1;

Rechtssatz

Für die in § 129 Abs 2 Wr BauO geregelte Instandhaltungsp icht haftet jeder Miteigentümer. Die Baubehörde kann

demnach auch nur einen Miteigentümer für die Nichterfüllung der Instandhaltungsp icht zur Verantwortung ziehen.

Dieser muß allenfalls sein Rückgri srecht gegenüber den anderen Miteigentümern (siehe § 825  ABGB) bei Gericht

geltend machen.

Schlagworte

Baurecht Grundeigentümer Rechtsnachfolger
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